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Im Jahr 2018 gab es 1.824.819 Erwerbsminderungs-
rentner. 2018 stellten 342.294 Menschen einen Antrag auf 
Erwerbsminderungsrente. Es wurden 176.521 Renten wegen 
Erwerbsminderung bewilligt. Ursache für den Rentenantrag 
ist oft eine längere Krankheit, ein schwerer Unfall, ein Nach-
lassen der Leistungsfähigkeit oder eine Behinderung. 

Wer wegen dieser Einschränkungen nur noch vermindert 
oder gar nicht mehr arbeiten kann, gerät schnell in wirtschaft-
liche Schwierigkeiten. Die Leistungen aus der Sozialversiche-
rung sollen dazu beitragen, Menschen in einer solchen Notlage 
finanziell abzusichern. Bei Krankheit gibt es zunächst die Ab-
sicherung durch die Krankenversicherung mit den Leistungen 
Heilbehandlung und Krankengeld. Bei einem Arbeitsunfall 
helfen die Leistungen der Unfallversicherung. Hinzu kommen 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach dem Sozial-
gesetzbuch IX, die u.a. eine behinderungsgerechte Ausstat-
tung der Arbeitsstätte und des Arbeitsumfeldes ermöglichen. 
Auch medizinische und berufliche Leistungen zur Rehabili-
tation können gewährt werden. Oft ist die Leistungsfähigkeit 
jedoch schon so weit eingeschränkt, dass diese Hilfen nicht 
mehr ausreichen. Dann kommen Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit in Frage.

Auch wenn der Bezug von Renten wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit seit 1.1.2001 erschwert worden ist, bieten sie 
zusammen mit Betriebsrenten, Rentenansprüchen aus pri-
vaten Versicherungen oder auch ergänzenden Grundsiche-
rungsleistungen einen gewissen Schutz vor finanzieller Not, 
wenn eine Erwerbstätigkeit wegen Krankheit, Unfall oder Be-
hinderung nicht mehr ausgeübt werden kann. Das ursprüngli-
che sozialpolitische Ziel, bei Minderung der Erwerbsfähigkeit 
den Lebensstandard weitgehend zu erhalten, wird allerdings 
nicht mehr erreicht. Im Jahr 2018 betrug eine durchschnitt-
liche Rente wegen voller EM in Deutschland 776 € monatlich 



A   Vorwort

(nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag). 
Das durchschnittliche Entgelt der rentenversicherungspflich-
tig beschäftigten und selbständigen Versicherten betrug 2018 
jährlich 38.901 € brutto. Selbst nach Abzug von Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen bei diesen Entgelten kann von 
einer Erhaltung des Lebensstandards bei voller Erwerbs-
minderung keinesfalls die Rede sein. Diese Situation wird 
seit Jahren von Gewerkschaften und Sozialverbänden kriti-
siert. Bereits seit 1.7.2014 wurde die Zurechnungszeit für alle 
Neuzugänge von EM-Renten vom 60. auf das 62. Lebensjahr 
verlängert und die letzten vier Jahre vor Eintritt der Erwerbs-
minderung aus der Bewertung der Zurechnungszeit heraus-
genommen, wenn das für die Höhe der EM-Rente günstiger 
ist. Das hat zu höheren EM-Renten geführt. Im Durchschnitt 
sind die Zahlbeträge von Erwerbsminderungsrenten beim 
Rentenzugang im Jahr 2017 auf 716  € gestiegen, 2016 lag der 
Zahlbetrag noch bei 697 €. Seit 2012 ist der durchschnittliche 
Zahlbetrag um insgesamt 109 € monatlich erhöht worden. 
Das ist beachtlich. Und es ist zur Einordnung der Situation 
auch wichtig zu wissen, dass die durchschnittliche Altersrente 
im Jahr 2017 auch nur 876 € monatlich betrug. Durchschnitt 
bedeutet, dass zwar auch höhere Renten gezahlt werden, aber 
auch Renten unter dem Durchschnitt.

In einem Dialog des Bundesministeriums für Arbeit und So-
ziales im Jahr 2016 zur Weiterentwicklung der Alterssiche-
rung in Deutschland wurde das Problem der Erwerbsmin-
derungsrenten nochmals als dringlich thematisiert. Im Jahr 
2018 wurden weitere gesetzliche Neuregelungen beschlossen 
und die Zurechnungszeit schrittweise auf das 67. Lebensjahr 
verlängert. Bereits bei Rentenbeginn ab 1.1.2019 wurde die 
Zurechnungszeit auf 65 Jahre und 8 Monate angehoben. Ab 
1. Januar 2020 wird die Zurechnungszeit stufenweise bis Ren-
tenbeginn vor dem 1.1.2031 auf 67 Jahre angehoben. Das stellt 
ab dem Jahr 2031 Erwerbsminderungsrentner so, als hätten 
sie bis zum Ende der Regelaltersgrenze gearbeitet. Damit wird 
die Koppelung von Zurechnungszeit und Abschlägen, die ein 
Ausweichen vor den Abschlägen bei der Altersrente in die 



A   Vorwort

Erwerbsminderungsrente vermeiden sollten, aufgegeben. 
Die verlängerte Zurechnungszeit könnte sogar dazu führen, 
dass dann Erwerbsminderungsrenten höher sind als eine ab-
schlagsfreie Altersrente für besonders langjährige Versicherte. 
Oder es könnte gerade dazu führen, dass ältere Versicherte, 
die Rentenabschläge bei einer vorzeitigen Altersrente hin-
nehmen müssten, zunächst versuchen, eine Erwerbsminde-
rungsrente zu erhalten. Weiterhin wird das dazu führen, dass 
die medizinischen Voraussetzungen schärfer geprüft werden 
als bisher, bevor von den Rentenversicherungsträgern eine 
Erwerbsminderungsrente bewilligt wird. Aktuell werden auch 
EM-Renten erforscht, u. a. wird dabei die Arbeitsmarkt(re)
integration von EM-Rentnern und EM-Rentnerinnen zum 
Beispiel bei befristeter EM-Rente untersucht. 

Zu einer Erhaltung des Lebensstandards bei Erwerbsminde-
rung wird das bei der Mehrheit der neuen EM-Rentner nicht 
führen und schon gar nicht bei den Bestandsrentnern, die 
weiter von den Verbesserungen ausgenommen sind. Selbst 
wenn ein Teil der Rentner neben der gesetzlichen Rente Be-
triebsrenten bezieht, birgt Erwerbsminderung nach wie vor 
das Risiko einer sozialen und wirtschaftlichen Talfahrt. Be-
sonders wenn sie in jungen Jahren eintritt. Denn junge Ver-
sicherte haben verhältnismäßig niedrige Einkommen und 
Rentenansprüche und besitzen häufig nur geringes Vermögen. 

Unser Leitfaden will Versicherten und ihren Beraterinnen und 
Beratern Informationen und Tipps an die Hand geben, wie 
sie den Anspruch auf Erwerbsminderungsrente realisieren 
können. Dabei versuchen wir die gesetzlichen Grundlagen 
verständlich darzustellen und anhand von Beispielen häu-
fig gestellte Fragen zu beantworten. Wir geben zudem einen 
Einblick in die Renten aus der Gesetzlichen Unfallversiche-
rung, aus der Betrieblichen Altersversorgung, der privaten 
Berufsunfähigkeitsversicherung und in die Grundsicherung 
im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung sowie in die 
das Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen bei Erwerbsmin-
derung. Die bei einer Behinderung möglichen Ansprüche 
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auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben behandeln wir 
in diesem Leitfaden nur, soweit sie mit den Voraussetzungen 
der Erwerbsminderungsrente und dem Rentenantrag zusam-
menhängen.

Die Kapitel des Leitfadens sind inhaltlich so gestaltet, dass sie 
jeweils in sich geschlossen ein Thema behandeln. Das kann 
zwar zu Wiederholungen im Text führen, hat jedoch den 
Vorteil, dass nicht ständig mit Querverweisen zwischen den 
Kapiteln hin und her gesprungen werden muss.

Die vierte Auflage unseres Leitfadens gibt die Rechtslage und 
die veröffentlichte Rechtsprechung bis August 2019 wieder. 

Christel von der Decken, Christa Hecht
Frankfurt am Main, Berlin
August 2019
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B   Renten wegen Erwerbsminderung (EM)

Die Renten wegen EM sind im Sozialgesetzbuch 
Sechstes Buch (SGB VI) geregelt. 

Nach § 43 SGB VI haben Versicherte bis zum Erreichen der 
Regelaltersgrenze

 bei Vorliegen der besonderen versicherungsrechtlichen 
Voraussetzungen und

 bei Erfüllung der allgemeinen Wartezeit und
 bei EM 

Anspruch auf Rente wegen teilweiser oder voller EM.

Teilweise erwerbsgemindert ist, wer wegen Krankheit oder 
Behinderung weniger als sechs bis drei Stunden täglich unter 
den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes, 
also nicht bezogen auf den letzten Beruf, erwerbstätig sein 
kann.

Ist jemand auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nur unter drei 
Stunden täglich leistungsfähig, ist er voll erwerbsgemindert.

Für vor dem 2.1.1961 Geborene gilt die Übergangsregelung, 
dass eine Rente wegen teilweiser EM bei Berufsunfähigkeit ge-
währt werden kann, wenn der erlernte Beruf oder ein gleich-
wertiger Beruf nur noch weniger als sechs Stunden ausgeübt 
werden kann.

Weitere spezielle EM-Renten wie die für Bergleute, die Hin-
terbliebenenrente für erwerbsgeminderte Witwen und Wit-
wer sowie die EM-Rente für Landwirte sind hier nur der Voll-
ständigkeit halber erwähnt. Da sie jeweils nur einen kleinen 
Personenkreis betreffen, der spezielle Informationen zu diesen 
Renten an anderer Stelle erhalten kann, wird darauf nicht 
weiter eingegangen. 

Rente wegen 
tei weiser EM

Rente wegen 
o er EM

Rente wegen 
tei weiser EM 

bei Beru s-
un ig eit



2   Kein EM-Rentenanspruch

Bei einem Leistungsvermögen von sechs Stunden 
oder mehr täglich besteht kein EM-Rentenanspruch; es sei 
denn, eine Tätigkeit kann unter den üblichen Bedingungen 
des allgemeinen Arbeitsmarktes wegen besonderer Umstände 
nicht mehr ausgeübt werden (  S. 49 ff.).

EM-Rente kann nur erhalten, wer keinen Anspruch 
auf die Regelaltersrente hat. Auch nach bindender Bewilligung 
einer vorgezogenen Altersrente kann nicht in eine EM-Rente 
gewechselt werden (§ 34 Abs. 4 SGB VI). 

Für die Regelaltersrente wird die Altersgrenze seit 2012 
schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Das heißt, dass 
diejenigen, die ab dem 1.1.1964 geboren sind, die Regelalters-
rente erst mit 67 Jahren erreichen und bis zu diesem Alter nur 
EM-Rente oder allenfalls unter Erfüllung bestimmter Vor-
aussetzungen eine vorgezogene Altersrente beziehen können.

Für die bis 31.12.1963 Geborenen wird die Altersgrenze stu-
fenweise wie folgt angehoben:

Versicherte
Jahr

F r die ahrg nge 1947 bis 19 2 Anhebung um e 1 Monat
19 3 7 7
19 4 8 8
19 9 9
19 10 10
19 7 11 11

 
Rege -
a tersente  
ab wann



B   Renten wegen Erwerbsminderung (EM)18

Versicherte Anhebung auf Alter
Geburtsjahr um Monate Jahr Monat

1958 12 66 0
1959 14 66 2
1960 16 66 4
1961 18 66 6
1962 20 66 8
1963 22 66 10
1964 24 67 0

Herr A ist 1953 geboren. 
Er kann somit die Regelaltersrente mit 65 Jahren und 7 Mona-
ten erhalten. Zu diesem Zeitpunkt wird eine vorher gewährte 
EM-Rente in die Altersrente umgewandelt.

Die Anhebung der Regelaltersgrenze erfolgt nicht für Perso-
nen, die vor dem 1.1.1955 geboren sind und vor dem 1.1.2007 
Altersteilzeit im Sinne der §§ 2 und 3 Abs. 1 Nr. 1 des Alter-
steilzeitgesetzes vereinbart haben oder Anpassungsgeld für 
entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen haben (§ 235 
SGB VI).

Seit 1.7.2014 können übergangsweise besonders langjährig 
Versicherte nach 45 Versicherungsjahren ab 63. Lebensjahr 
ohne Abschläge eine vorgezogene Altersrente beziehen. Das 
wurde mit dem neu geschaffenen § 236b SGB VI eingeführt. 

Die bei den Versicherungszeiten zu berücksichtigenden Zei-
ten sind gesondert geregelt. Dies hier ausführlich zu behan-
deln, sprengt diesen Leitfaden. Deshalb sollte dazu bei der 
Rentenversicherung eine Auskunft und Beratung in Anspruch 
genommen werden.

Beispiel

Ausnahme



3   Versicherungsrechtliche Voraussetzungen

Für Versicherte, die ab 1953 geboren sind, wird die Alters-
grenze von 63 Jahren jedoch stufenweise bereits wieder an-
gehoben:

Versicherte
Jahr

1953 7 65 7
1954 8 65 8
1955 9 65 9
1956 10 65 10
1957 11 65 11
1958 12 66 0
1959 14 66 2
1960 16 66 4
1961 18 66 6
1962 20 66 8
1963 22 66 10
1964 24 67 0

Für die Jahrgänge ab 1964 beträgt die Altersgrenze für diese 
Rentenart dann 65 Jahre.

Eine EM-Rente kann nur erhalten, wer die allgemei-
ne Wartezeit erfüllt hat (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 3 
SGB VI). 

Die allgemeine Wartezeit beträgt nach §  50 Abs. 1 Nr. 2 
SGB VI fünf Jahre bzw. erfordert 60 Kalendermonate Versi-
cherungszeiten.

5 Jahre



B   Renten wegen Erwerbsminderung (EM)

Dazu zählen gemäß §§ 51 Abs. 1, 54 Abs. 1 Nr. 1, 55 Abs. 1 
SGB VI:

 Beitragszeiten. Das sind Pflichtbeitragszeiten für eine ver-
sicherte Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit oder 
freiwillige Beiträge. 

 Unter bestimmten Voraussetzungen auch Zeiten des 
Bezugs von Krankengeld, Arbeitslosengeld I, Arbeitslo-
sengeld II bis 31.12.2010 oder Übergangsgeld, Zeiten der 
Pflege, des Wehrdienstes, der geringfügigen Beschäftigung, 
wenn eine Aufstockung durch Beitragszahlungen erfolgte 
und Kindererziehungszeiten;

 Ersatzzeiten wie Kriegsdienst und Flucht. Dies können 
z. B. auch Zeiten einer politischen Verfolgung in der ehe-
maligen DDR sein (§ 250 SGB VI);

 Zeiten, die aus einem Versorgungsausgleich gutgeschrie-
ben wurden (§ 52 Abs. 1 SGB VI) oder

 Zeiten aus einem Rentensplitting unter Ehegatten (§ 52 
Abs. 1a SGB VI);

 Zuschläge an Entgeltpunkten (EP) für Arbeitsentgelt aus 
geringfügiger versicherungsfreier Beschäftigung (§  52 
Abs. 2 SGB VI);

 Versicherungszeiten bei einem ausländischen Versicherungs-
träger in Staaten der Europäischen Union (Art. 51 EG-VO Nr. 
883/04 in Kraft seit 1.5.2010) oder in der Schweiz seit 1.4.2012 
aufgrund des Freizügigkeitsabkommens und in Staaten des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) seit 1.6.2012: Island, 
Liechtenstein und Norwegen. Ebenso in Staaten, mit denen 
ein Sozialversicherungsabkommen besteht und diese Zeiten 
als gleichgestellte Zeiten gelten (z. B. deutsch-türkisches Sozi-
alversicherungsabkommen vom 30.4.1964 i. d. F. des Zusatz-
abkommens vom 2.11.1984, in Kraft seit 1.4.1987).

Die Wartezeit muss vor Eintritt des Versicherungsfalls der 
EM erfüllt sein. 
Ist in einem Monat nur ein Tag Versicherungszeit zurückge-
legt, zählt er bereits als voller Monat. 
Ist die Wartezeit einmal erfüllt, reicht dies für die Zukunft 
aus; denn die einmal nachgewiesenen Zeiten verfallen nicht.

Versiche-
rungszeiten


